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Kaum ein Statement der ehemaligen Bun-
deskanzlerin Angela Merkel hat ein sol-
ches – positives wie negatives – Echo her-
vorgerufen wie ihr Aufruf während der 
sogenannten Flüchtlingskrise 2015/2016: 
„Wir schaffen das!“ Es steht zugleich für die 
Identifizierung einer Krise und für das Ver-
sprechen ihrer Bewältigung. Es diagnosti-
ziert in die Krise geratene, eingelebte 
Selbstverständlichkeiten gesellschaftli-
chen Miteinanders und appelliert an ge-
meinschaftliches Handeln. 

Diese doppelte Perspektive von Diagnose 
und Bewältigung einer Krise des und mit 
Hilfe des gesellschaftlichen „Wir“ hat in den 
letzten Jahren an Brisanz gewonnen. Dafür 
lassen sich eine Reihe von Ereignissen an-
führen, die unser Leben zum Teil grundle-
gend verändert haben. Angela Merkels „Wir 
schaffen das!“ hat 2015 den damals nicht 
abzusehenden Auftakt für sich seitdem 
häufende Anlässe zu ähnlichen Appellen 
gebildet. Neben der sogenannten Flücht-
lingskrise förderte etwa die Corona-Pande-
mie eine weitere Dimension erforderlichen 
Zusammenhalts zutage, insofern hier das 
Handeln der Einzelnen etwa bei Schutz-
maßnahmen zur Eindämmung des Virus 
nur im Gleichklang mit dem Handeln aller 
zur Wirkung kommen konnte. Das gleiche 
gilt für Maßnahmen zum Klimaschutz, die 
nur in transgenerationaler Verantwortung 
wirksam werden können. Ukrainekrieg, eu-
ropäische Sicherheit, weltweite Sicherung 
(völker-)rechtlicher und menschenrechtli-
cher Grundsätze – die Liste ließe sich fort-
setzen. Diese Aufzählung benennt keine 
seriellen, sich ablösenden Probleme, son-
dern ergänzende Facetten einer sich aus-
weitenden Krisendiagnose: Eine je weitere 
Herausforderung für das Zusammenleben 
in einer (globalen) Gesellschaft kommt 

hinzu. Gemeinsam in den Blick zu neh-
mende Bewältigungsstrategien setzen zu-
nächst ein Bewusstsein von und eine Be-
reitschaft zu Solidarität voraus. Von daher 
ist nicht strittig, dass unser Zusammenle-
ben gegenwärtig dringlicher denn je auf 
solidarische Praktiken angewiesen ist, frag-
lich ist vielmehr, welche Ressourcen dafür 
infrage kommen. Beredter Weise gibt der 
Ausspruch „Wir schaffen das!“ nur Aus-
kunft über das Dass, nicht aber über das 
Wie geforderter Solidarität.

Die Frage nach Ressourcen solidarischer 
Praxis hat bereits im Jahr 2007 kein geringe-
rer als Jürgen Habermas als eine der dring-
lichsten Fragen der Gegenwart identifi-
ziert.1  Wie Recht er damit behalten sollte, 
zeigen die soeben genannten Entwicklun-
gen der letzten Jahre. Habermas schreibt: 
„Gleichwohl verfehlt die praktische Ver-
nunft ihre eigene Bestimmung, wenn sie 
nicht mehr die Kraft hat, in profanen Ge-
mütern ein Bewusstsein für die weltweit 
verletzte Solidarität, ein Bewusstsein, von 
dem, was fehlt, von dem, was zum Himmel 
schreit, zu wecken und wachzuhalten.“2 
Dies ist der Ansatzpunkt, von dem aus Ha-
bermas (religiöse) Lebensformen in den 
Blick nimmt, die helfen sollen, in die Öf-
fentlichkeit Vorstellungen einzuspeisen, 
die den Zusammenhalt stärken und das 
Bewusstsein für Humanität hochhalten. 
Diese Auffassung hat er in seinem neuesten 
Opus magnum „Auch eine Geschichte der 
Philosophie“ noch einmal unterstrichen.3 
Damit deutet er eine Perspektive an, die 
auch christlichen Gemeinschaften und ih-
ren Werten eine zentrale Rolle im Projekt 
des „Wir schaffen das“ zuspricht. Inwiefern 
dies auch dem Selbstverständnis christli-
cher (Sozial-)Ethik entspricht, soll im Fol-
genden dargelegt werden.

Das Solidaritätsprinzip – eine  
theoretische Grundlage gesellschaft-
lichen Zusammenlebens

Die Verpflichtung zur Verantwortung fürein-
ander gehört zu den Fundamentalüberzeu-
gungen christlicher Weltanschauung. Dies 
kommt nirgendwo so kondensiert zum Aus-
druck wie im neutestamentlichen Gleichnis 
vom „Barmherzigen Samariter“ (Lk 10,25–
37), das bis in die Gegenwart hinein als Pa-
radefall einer Praxis der Nächstenliebe gilt. 
Während im Nahbereich ein daran anschlie-
ßendes Ethos des „Nächsten-Seins“ die Ge-
schichte christlicher Ethik bestimmt, ist die 
Einsicht, dass sich die Verantwortung fürei-
nander nicht nur auf die individuelle zwi-
schenmenschliche Beziehung erstreckt, 
sondern auch als strukturelles Gestaltungs-
prinzip zur Ordnung der Gesellschaft heran-
zuziehen ist, deutlich jüngeren Datums. Aus 
dieser Einsicht, dass auch auf der strukturel-
len Ebene gesellschaftlicher Zusammenhalt 
und Solidarität fragil sind und gemeinsamer 
Förderung bedürfen, wurden die Prinzipien 
christlicher Sozialethik entwickelt: Persona-
lität, Solidarität und Subsidiarität.4 

In Folge der Industrialisierung hatten sich 
„Soziale Frage“ und Arbeiterbewegung ent-
wickelt: Zwar brachten Kapitalismus und 
Einsatz von Maschinen Wohlstand, aller-
dings entstanden durch die Landflucht bis-
lang ungekannte soziale Probleme. Zugleich 
zerfielen mit Individualisierung, Städte-
wachstum und Wechsel der wirtschaftlichen 
Organisationsformen der Schutz von 
(Groß-)Familien, sozialen Einrichtungen, 
Kirchen und Gemeinden. Das Bewusstsein 
notwendiger Solidarität als normativer Grö-
ße wuchs zunächst in Frankreich in der Mit-
te des 19. Jahrhunderts heran. Dahinter ver-
barg sich die Idee, dass alle Menschen unter-
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einander verbunden sind und in einer de-
mokratischen Gesellschaft Hilfsbedürftige 
nicht von der gnadenhaften Zuwendung der 
Obrigkeiten abhängen sollen, sondern ein 
Anrecht auf die materielle Sicherung ihrer 
Existenz haben. Mit „Solidarität“ wurde hier 
ein Begriff gewählt, der aus dem Römischen 
Recht (obligatio in solidum) stammt und ein 
Rechtsverhältnis bezeichnet, bei dem jedes 
Mitglied einer Gemeinschaft für die gesamte 
Schuld der Gemeinschaft aufkommen 
muss.5 Solidarität folgt damit von vorherein 
einer Logik der Gerechtigkeit und des An-
spruchs und nicht der einer freiwilligen 

„milden Gabe“. Eine (gnadenhafte) Unter-
stützung Bedürftiger durch „Charity-Events“ 
ist zwar solidarisch, folgt aber nicht der Lo-
gik der hier besprochenen Solidarität. 

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen 
entwickelte der Jesuit Heinrich Pesch (1854–
1926) die Idee eines Solidaritätsprinzips im 
Begriff des „Solidarismus“: An die erkannten 
Abhängigkeitsverhältnisse der Mitglieder ei-
ner Gesellschaft anknüpfend betont er, dass 
die Gesellschaft und mit ihr der Staat dafür 
verantwortlich seien, die strukturellen Be-
dingungen des Zusammenlebens so zu ge-
stalten, dass sich alle Menschen selbststän-
dig entfalten können.6 Als Argument dient 
Pesch das soziale Wesen des Menschen, ab-
geleitet aus einer „christlich-naturrechtli-
che[n] Sozialmetaphysik“7. Diese Argumen-
tation fand kirchlicherseits Eingang in die 
Enzyklika Quadragesimo anno (1931) von 
Papst Pius XI. und entwickelte eine enorme 
Wirkungsgeschichte.

Inhaltlich bestimmt das Solidaritätsprinzip 
– bis heute – ein deskriptives (die faktische 
Ab-hängigkeit des Menschen) und ein nor-
matives (die geforderte gegenseitige Unter-
stützung) Moment. Indem der Mensch als 

Teil einer Gemeinschaft in dieser verwo-
ben ist (Gemeinverstrickung), kommt je-
dem eine Verantwortung dafür zu, sich der 
Bedürfnisse der einzelnen Glieder einer 
Gesellschaft anzunehmen (Gemeinhaf-
tung). Die Person und Gesellschaft sind 
wechselseitig füreinander verantwortlich. 
Das Solidaritätsprinzip besagt demnach, 
dass im Sinne sozialer Kooperation gesell-
schaftliche Strukturen institutionalisiert 
werden sollen, die dem Einzelnen einen 
menschenwürdigen Status als Person ge-
währleisten. Grund für die normative Qua-
lität des Eingebunden-Seins des Menschen 
ist die am Personalitätsprinzip ansetzende 
Gleichheit aller Menschen in ihrer Würde.8

Werden die gerechten Strukturen einer Ge-
sellschaft als Zielperspektive in den Blick 
genommen, ist es unabdingbar, nicht nur 
in normativer, sondern auch in deskriptiver 
Hinsicht Gesellschaft zu analysieren. So-
ziologie und Sozialethik sind eng mitein-
ander verbunden, nicht nur in ihrer Entste-
hungsgeschichte, sondern auch systema-
tisch. Im Zugleich dieser wissenschaftli-
chen Untersuchungen von Gesellschaft 
und der aus der sozialen Frage entstehen-
den Notwendigkeit einer Gesellschaftsord-
nung, die alle Menschen solidarisch absi-
chert, entwickelte sich die Sozialethik als 
selbstständige Disziplin. Sie untersucht 
jene sozialen Strukturvoraussetzungen, 
die auf das Handeln der Individuen Ein-
fluss haben, und arbeitet in normativer 
Hinsicht auf gerechtere Verhältnisse hin. 

Die Soziale Marktwirtschaft –  
eine praktische Grundlage gesell-
schaftlichen Zusammenlebens

Quer zu den oben skizzierten aktuellen Pro-
blemkomplexen, Flüchtlingskrise, Pande-

mie, Ökologie und Ukrainekrieg, in denen 
die Frage nach dem Zusammenhalt in unse-
rer Gesellschaft in ungeschönter Brisanz 
hervortritt, liegt die sozialethische Frage 
nach gerechten ökonomischen Strukturen. 
Auch wenn in den letzten Jahren politischer-
seits bisweilen der Eindruck erweckt wurde, 
dass diese Herausforderungen kaum wirt-
schaftlicher Natur seien, muss eine realisti-
sche Problemanalyse doch beachten, dass 
die Möglichkeiten der Förderung sozialen 
Zusammenhalts, dass also – in ethischer Ter-
minologie – die Ausgestaltung des Solidari-
tätsprinzips, immer auch den wirtschafts-
ethischen Zusammenhang berührt. So kann 
die Auslagerung von Produktionen in Län-
der und Erdteile mit deutlich günstigeren 
Arbeitskräften hier wie dort soziale Proble-
me nach sich ziehen. Und zugleich bestimmt 
und begrenzt die Verfügbarkeit von Ressour-
cen solidarisches Handeln. Dies gilt auch für 
den ökologischen Kontext. Denn nachhalti-
ges wirtschaftliches Handeln muss mit der 
Sozialverträglichkeit wirtschaftlicher Verän-
derungen in Einklang gebracht werden. In-
sofern ist die Frage nach den ethischen  
Anforderungen an den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt immer auch eine wirt-
schaftsethische Frage. Für Deutschland be-
antwortet sich diese Frage mit dem Modell 
der Sozialen Marktwirtschaft als ökonomi-
scher Grundlagentheorie.

Nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs 
und ebenfalls aufbauend auf den Erfahrun-
gen der sozial-prekären Folgen der Industri-
alisierung erlebte das Bewusstsein der Fragi-
lität und Notwendigkeit gesellschaftlicher 
Solidarität einen erneuten Aufschwung. Sie 
wurde nicht nur tatsächlich praktiziert, son-
dern auch in den neu zu schaffenden Rah-
menbedingungen des Zusammenlebens in 
der jungen Bundesrepublik institutionali-
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siert. Das sozialethische Prinzip der Solida-
rität wurde sowohl in der rechtlichen und 
politischen als auch in der wirtschaftlichen 
Rahmenordnung implementiert und opera-
tionalisiert. Es ist bis heute sichtbar im Ver-
fassungsprinzip der Solidarität (Art. 20 Abs.  
1 GG) und in der vor allem mit dem Namen 
Ludwig Erhard (1897–1977) verbundenen 
Sozialen Marktwirtschaft als wirtschaftli-
chen Rahmenordnung. 

Was unter Sozialer Marktwirtschaft verstan-
den wird, unterliegt einem Aushandlungs- 
und Entwicklungsprozess. Im Ursprung des 
Begriffs wird darunter eine Wirtschaftsord-
nung verstanden, die auf den Grundsätzen 
einer freiheitlich-unternehmerisch-markt-
wirtschaftlichen Organisation beruht und 
diese mit solidarischem Ausgleich verbin-
det.9 Auf der einen Seite hielten die Vertreter 
des Ordo-Liberalismus – derjenigen wirt-
schaftstheoretischen Strömung, auf die die 
Soziale Marktwirtschaft zurückgeführt wer-
den kann – entgegen des zentralistischen 
(Plan-)Wirtschaftsmodells des Sozialismus 
an der Marktwirtschaft fest, die durch die 
Steuerung einer „unsichtbaren Hand“ 
(Adam Smith) grundsätzlich Effizienz er-
reicht. Grundlegendes Strukturprinzip der 
Sozialen Marktwirtschaft ist daher ein freier 
Markt mit vollständigem Wettbewerb. Kar-
tellbildungen oder den übermäßigen Ein-
fluss von Interessensgruppen gilt es dabei zu 
verhindern. 

Auf der anderen Seite kennzeichnet das Mo-
dell der Sozialen Marktwirtschaft, dass die 
Rahmenordnung der Wirtschaft ethischen 
Prinzipien verpflichtet ist. Insofern folgt es 
auch der Logik sozialer Gerechtigkeit. Wirt-
schaft und wirtschaftlicher Erfolg sind kein 
Selbstzweck, sondern stehen im Dienst sozi-
aler Ziele.10  Walter Eucken (1891–1950), Vor-
denker der Sozialen Marktwirtschaft, sah 
darin eine wichtige Übereinstimmung mit 
der katholischen Soziallehre und der evan-
gelischen Sozialethik.11 Es sind Mechanis-
men etwa einer Umverteilung des erwirt-
schafteten Mehrwerts vorgesehen, die das 
Risiko der Marktteilnehmer absichern, wenn 
sie im Wettbewerb unterliegen, sich am 
Markt nicht durchsetzen können und auf fi-
nanzielle Unterstützung angewiesen sind. 
Das gleiche gilt für jene, die sich nicht selbst 
erhalten oder erst gar nicht am Wettbewerb 
teilnehmen können. Zudem sind die Wett-

bewerbschancen auszugleichen, die etwa 
aus den Eigentumsrechten an Produktions-
mitteln und Ressourcen resultieren.

Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft 
lässt sich insofern als Konkretion des sozial- 
ethischen Solidaritätsprinzips verstehen: 
Dass die wirtschaftliche Rahmenordnung 
auch schwächere Gesellschaftsmitglieder 
mitnehmen muss und der erwirtschaftete 
Mehrwert angemessen umverteilt wird, setzt 
normativ voraus, dass der Mensch als wirt-
schaftlich tätiges Subjekt in eine Gesellschaft 
eingebunden ist, für deren Zusammenhalt er 
mit verantwortlich ist.

Der geschichtliche Entdeckungszusammen-
hang von christlicher Soziallehre und dem 
Modell der Sozialen Marktwirtschaft ist je-
doch nicht notwendig zugleich ein Erkennt-
niszusammenhang. In anderen Worten: 
Man kann die Soziale Marktwirtschaft mit 
dem Ausgleich der Logiken von Effizienz 
und Gerechtigkeit für richtig ansehen, ohne 
eine theologisch fundierte Annahme der So-
lidarverpflichtung zu teilen. Umgekehrt lässt 
sich aber die Frage stellen, inwiefern die Zu-
stimmung zur in dieser Wirtschaftsordnung 
institutionalisierten Solidarverpflichtung 
davon abhängt, dass die zugrundeliegenden 
(christlichen) Werte der Solidarität und 
Menschenwürde geteilt werden. Der katho-
lische Sozialethiker Elmar Nass etwa leitet 
die Solidarität aus der Menschenwürde ab 
und verweist auf ihre weltanschauliche Ein-
gebundenheit. Er versteht Solidarität „als 
ökonomisch vernünftige Operationalisie-

rung christlicher Grundwerte“12. Die Umset-
zung des sozialen Ausgleichs bzw. der Sozi-
alen Marktwirtschaft hängt in einer demo-
kratischen Ordnung davon ab, dass die 
Mehrheit hinter den (Solidar-)Prinzipien 
steht. Rein formale Legitimationen der Soli-
darität helfen nicht, wenn Solidarität zwar 
als ethisch richtig ausgewiesen werden kann, 
in der Gesellschaft faktisch aber keine oder 
wenig Akzeptanz findet. In anderen Worten: 
Reine Gültigkeit ohne tatsächliche Geltung 
reicht im demokratischen Prozess nicht aus. 
Damit die Solidarverpflichtung gelten kann, 
muss „in der Sache Konsens [bestehen], 
Konsens verstanden im Sinne einer breiten 
Zustimmung, nicht einer einfachen Mehr-
heit“13. Solidarität muss von der Gesellschaft 
getragen und gelebt werden. Dies ist genau 
der Punkt, auf den auch Habermas in seiner 
Suche nach „entgegenkommenden Lebens-
formen“ aufmerksam gemacht hat.

Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
stärken – eine christliche Perspektive

Anhand des Zusammenspiels von Ökono-
mie und Solidarität im Modell der Sozialen 
Marktwirtschaft zeigt sich für eine ethische 
Annährung an die Stärkung gesellschaftli-
chen Zusammenhalts paradigmatisch, dass 
Solidarität als normative Größe von zwei 
Polen aus bestimmt werden muss. So ist der 
Erfolg eines emphatischen „Wir schaffen 
das“ in doppelter Hinsicht abhängig: näm-
lich von ideellen und von materiellen Res-
sourcen. Zum einen muss Solidarität in ihrer 
Werthaftigkeit und in ihrem Sinn eingesehen 
und akzeptiert werden (können). Zum an-
deren bedarf es einer materiellen Umset-
zung und insofern eines tatsächlichen Ge-
schehens, damit Solidarität nicht bei leeren 
Versprechungen oder utopischen Hoffnun-
gen verbleibt. Dies hängt wiederum von 
ökonomischen Grundlagen und folglich 
wirtschaftlicher Effizienz ab. Aus christlicher 
Sicht ist eine Soziale Marktwirtschaft die ide-
elle Umsetzung des Prinzips der Solidarität 
in einer ökonomischen Rahmenordnung, 
die ihrerseits die materielle Voraussetzung 
schaffen soll, um in den verschiedenen He-
rausforderungen der Gegenwart – Flücht-
lingskrise, Corona-Pandemie, Klimaschutz 
und Ukrainekrieg – realitätsgerechte Lösun-
gen zu ermöglichen. Ein „Wir schaffen das“ 
ist folglich prinzipiell ein begrenztes Ver-
sprechen, da es auf materielle und ideelle 

Die Umsetzung des  
sozialen Ausgleichs bzw. 
der Sozialen Marktwirt-
schaft hängt in einer 
demokratischen Ord-
nung davon ab, dass 
die Mehrheit hinter den 
(Solidar-)Prinzipien 
steht.



7

B A S I S A R T IK E L

Ressourcen rekurriert. Im Sinne der Haber-
mas‘schen Hoffnung auf „entgegenkom-
mende Lebensformen“ ist von christlichen 
Gemeinschaften und Ethiken hier zunächst 
und vordergründig an eine ideelle Unter-
stützung zu denken, die den Wert von Soli-
darität wachhält.

Die konkrete Ausgestaltung des gesellschaft-
lichen Zusammenhalts ist zudem entschei-
dend davon bestimmt, wie das „Wir“ und 
wie der Zusammenhalt von Gesellschaft in 
Solidarität verstanden werden. Grob sche-
matisierend können in einem Kontinuum 
drei Logiken unterschieden werden: In der 
ersten Logik wird Gemeinschaft als Zusam-
menschluss egoistisch kalkulierender Indi-
viduen verstanden, die sich um der eigenen 
Selbsterhaltung willen an gewisse Regeln 
binden. Hier liegt eine an Thomas Hobbes 
anschließende Auffassung vom Menschen 
als homo oeconomicus zugrunde.14 Aus der 
Sicht christlicher Ethik ist dies als ein defizi-
täres Verständnis von Solidarität zu kenn-
zeichnen, da so überhaupt kein moralischer 
Begriff von menschlichem Zusammenleben 
zustande kommt; ein „Wir“ jenseits der Kal-
kulation gibt es nicht. Dies wird erst in einer 
Logik des minimalen Verständnisses von 
Solidarität erreicht, die auf gegenseitige An-
spruchsrechte fokussiert, in der die Indivi-
duen über die Achtung der Freiheitsrechte 
der anderen Person hinaus aber kein weiter-
reichendes Interesse an ihrem Wohlergehen 
nehmen. Das „Wir“ der Gemeinschaft be-
schränkt sich auf ein loses Zusammenleben 
unter der Maßgabe gegenseitiger Achtung. 
Darüber hinaus reicht schließlich eine Logik 
maximalen Verständnisses, in dem Solidari-
tät in positiver Hinsicht das Befördern des 
Wohlergehens aller umfasst.15 Hier liegt ein 
Verständnis von Gemeinschaft zugrunde, 
das diese weder als Zusammenschluss ego-
istischer Nutzenmaximierer, noch als die 
Freiheitsrechte anderer achtender, aber des-
interessierter Individuen betrachtet, son-
dern als ein „Wir“ auffasst, in dem alle in 
unterstützender Weise aneinander Anteil 
nehmen. Je nach Kontext wird dabei zu ent-
scheiden sein, ab wann in dieser dritten Lo-
gik die Grenze dessen erreicht ist, was noch 
in der Terminologie von Ansprüchen ge-
fasst werden kann. Dies hängt nicht nur vom 
Solidaritätsverständnis ab, sondern auch 
ganz entscheidend von den materiellen Res-
sourcen. Selbst wenn also vielleicht ein ma-
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ximales Verständnis von Solidarität gesell-
schaftlich geteilt werden sollte, impliziert 
dies nicht, dass entsprechende Handlungs-
maximen auch umgesetzt werden können. 
Faktisch erscheint es jedoch mehr als frag-
lich, ob das „Wir“ unseres gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Zusammenlebens in wei-
ten Teilen dieser dritten Logik folgt.

Wenn es nun darum geht, gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken, dann bedeutet 
das immer, ein bestimmtes Bild vom „Wir“ 
unserer Gesellschaft zu befördern. Eine 
christliche Ethik wird in diesem Zusammen-
hang nicht nur den Sinn und den Wert von 
Solidarität hochhalten, sondern ein Ver-
ständnis von ihr befördern, das sie als ge-
genseitige positive Unterstützung im Sinne 
der dritten Logik auffasst und das sie durch 
die Einrichtung entsprechender gesell-
schaftlicher Ordnungsstrukturen ermögli-
chen soll – eine wichtige Grundlage ist hier 
das Plädoyer für eine Soziale Marktwirt-
schaft. Zwei Motive aus der christlichen Tra-
dition sind dabei von besonderer Bedeu-
tung: Zum einen die Idee einer allen Men-
schen gleichermaßen zukommenden Wür-
de, die – religiös begründet – in der 
Gottesebenbildlichkeit des Menschen wur-
zelt, und zum anderen die Idee von Gottes 
alle Menschen einschließendem, befreien-
dem Heilshandeln, das den Nächsten als 
lebensermöglichende Perspektive weiterzu-
schenken ist. Aus christlicher Sicht ist das 

„Wir“ eine Gemeinschaft der Nächsten, die 
weder egoistische Nutzenmaximierer noch 
desinteressierte Individuen sind. Dieses 
Verständnis von Gemeinschaft und eines 
mit diesem korrespondierenden Verständ-
nisses von Solidarität ist eine Ressource, die 
Christinnen und Christen in ihrer Praxis 
sowie eine christliche Ethik einbringen 
können, um gesellschaftlichen Zusammen-
halt zu stärken. Die Antwort der Glauben-
den auf die in Jesus Christus geoffenbarte 
bedingungslose Liebe Gottes zu den Men-
schen hält insofern nachdrücklich den 
Wert der Solidarität hoch, sei es im Gesche-
hen mit den konkreten Nächsten, sei es im 
Ringen um gesellschaftliche Ordnungs-
strukturen. Christinnen und Christen dür-
fen darauf hoffen, dass dies als allgemein 
teilbare Sinnoption Anerkennung findet 
und damit die Bereitschaft erhöht, die Kos-
ten solidarischen Zusammenlebens ge-
meinsam zu tragen.
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